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BGH stärkt Recht auf
Untervermietung
Karlsruhe. Wer aus beruflichen Gründen eine Mietwohnung zeitweise nicht
nutzen kann, hat einen Anspruch auf Untervermietung. Der Bundesgerichtshof
(BGH) entschied am Mittwoch zugunsten eines Ehepaars aus Hamburg, das die
Wohnung für die Dauer eines mehrjährigen beruflich bedingten Aufenthalts in
Kanada teilweise untervermieten und danach wieder übernehmen wollte. Der
Vermieter untersagte dies und zog bis nach Karlsruhe. Die BGH-Richter wiesen
die Revision der Wohnungsgesellschaft zurück. (dpa/jW)
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